
RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2009/12/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. März 2009

über Flughafenentgelte

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Hauptaufgabe und Hauptgeschäftstätigkeit von Flughäfen
ist es, die Abfertigung von Luftfahrzeugen von der Lan
dung bis zum Start sowie von Fluggästen und Fracht zu
gewährleisten, damit Luftfahrtunternehmen Luftverkehrs
dienstleistungen erbringen können. Zu diesem Zweck
bieten Flughäfen eine Reihe von Einrichtungen und
Dienstleistungen für den Betrieb von Luftfahrzeugen so
wie die Abfertigung von Fluggästen und Fracht an, deren
Kosten sie im Allgemeinen durch die Erhebung von Flug
hafenentgelten decken. Flughafenleitungsorgane, die Ein
richtungen und Dienste bereitstellen, für die Flugha
fenentgelte erhoben werden, sollten darum bemüht
sein, kosteneffizient zu arbeiten.

(2) Es ist erforderlich, einen gemeinsamen Rahmen zu schaf
fen, der die wesentlichen Merkmale von Flughafenentgel
ten und deren Festsetzung regelt, da in Ermangelung ei
nes solchen Rahmens grundlegende Anforderungen in
den Beziehungen zwischen den Flughafenleitungsorganen

und den Flughafennutzern möglicherweise nicht eingehal
ten werden. Ein solcher Rahmen sollte die Möglichkeit
der Mitgliedstaaten unberührt lassen, festzulegen, ob und
inwieweit die Einnahmen aus den kommerziellen Tätig
keiten eines Flughafens bei der Festlegung der Flughafe
nentgelte berücksichtigt werden können.

(3) Diese Richtlinie sollte für Flughäfen in der Gemeinschaft
gelten, die oberhalb einer gewissen Mindestgröße liegen,
da die Verwaltung und Finanzierung kleiner Flughäfen
nicht die Anwendung eines Gemeinschaftsrahmens erfor
dern.

(4) Darüber hinaus genießt in einem Mitgliedstaat, in dem
kein Flughafen die Mindestgröße für die Anwendung die
ser Richtlinie erreicht, der Flughafen mit den meisten
Fluggastbewegungen eine derart privilegierte Stellung als
Einreiseort in diesen Mitgliedstaat, dass es notwendig ist,
diese Richtlinie auf diesen Flughafen anzuwenden, um die
Beachtung bestimmter grundlegender Prinzipien im Ver
hältnis zwischen dem Flughafenleitungsorgan und den
Flughafennutzern, insbesondere hinsichtlich der Transpa
renz von Entgelten und der Nichtdiskriminierung von
Flughafennutzern, zu gewährleisten.

(5) Im Interesse des territorialen Zusammenhalts sollten die
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, für ein Flughafen
netz eine gemeinsame Entgeltregelung anzuwenden.
Wirtschaftliche Transfers zwischen den Flughäfen solcher
Netze sollten dem Gemeinschaftsrecht entsprechen.

(6) Aus Gründen der Verkehrsverteilung sollten die Mitglied
staaten dem Flughafenleitungsorgan gestatten können, für
Flughäfen, die dieselbe Stadt oder denselben Ballungs
raum bedienen, eine gemeinsame und transparente Ent
geltregelung anzuwenden. Wirtschaftliche Transfers zwi
schen diesen Flughäfen sollten dem Gemeinschaftsrecht
entsprechen.

(7) Anreize für die Erschließung neuer Strecken, die unter
anderem der Entwicklung von benachteiligten Regionen
und von Regionen in äußerster Randlage förderlich sind,
sollten nur nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts ge
währt werden.
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(8) Die Erhebung von Flugsicherungsgebühren und von Ent
gelten für Bodenabfertigungsdienste war bereits Gegen
stand der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 der Kommis
sion vom 6. Dezember 2006 zur Einführung einer ge
meinsamen Gebührenregelung für Flugsicherungs
dienste (1) bzw. der Richtlinie 96/67/EG des Rates vom
15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt der
Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemein
schaft (2). Die zur Finanzierung der Hilfestellungen für
behinderte Flugreisende und Flugreisende mit einge
schränkter Mobilität erhobenen Umlagen werden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die
Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden
mit eingeschränkter Mobilität (3) geregelt.

(9) Der Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
(ICAO-Rat) hat im Jahr 2004 allgemeine Vorgaben für
Flughafenentgelte verabschiedet, die unter anderem die
Grundsätze des Kostenbezugs der Entgelte und der Nicht
diskriminierung sowie einen unabhängigen Mechanismus
für die Regelung wirtschaftlicher Aspekte von Flughäfen
enthalten.

(10) Dem ICAO-Rat zufolge ist ein Flughafenentgelt eine Ab
gabe, die eigens dazu bestimmt ist und erhoben wird, um
die Kosten für die Bereitstellung von Einrichtungen und
Dienstleistungen für die Zivilluftfahrt zu decken, während
eine Steuer eine Abgabe ist, die dazu bestimmt ist, Ein
nahmen für den Staat oder die Gebietskörperschaften zu
erzielen, die in der Regel nicht auf die Zivilluftfahrt ins
gesamt oder auf einer kostenspezifischen Grundlage an
gewandt werden.

(11) Flughafenentgelte sollten nicht diskriminierend sein. Es
sollte ein verbindliches Verfahren für regelmäßige Kon
sultationen zwischen den Flughafenleitungsorganen und
Flughafennutzern eingerichtet werden, wobei jede Partei
die Möglichkeit haben sollte, eine unabhängige Aufsichts
behörde anzurufen, falls eine Entscheidung über Flugha
fenentgelte oder die Änderung der Entgeltregelung von
Flughafennutzern angefochten wird.

(12) In jedem Mitgliedstaat sollte eine unabhängige Aufsichts
behörde eingerichtet werden, um die Unparteilichkeit ih
rer Entscheidungen und die ordnungsgemäße und wirk
same Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten. Die
Behörde sollte in Bezug auf Personal, Fachwissen und
finanzielle Ausstattung über die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben notwendigen Mittel verfügen.

(13) Es ist für die Flughafennutzer von grundlegender Bedeu
tung, dass sie vom Flughafenleitungsorgan regelmäßig
Informationen darüber erhalten, wie und auf welcher
Grundlage Flughafenentgelte berechnet werden. Eine sol
che Transparenz würde den Luftfahrtunternehmen Ein
blicke in die dem Flughafen entstehenden Kosten und
in die Produktivität der Investitionen des Flughafens ver
mitteln. Um es dem Flughafenleitungsorgan zu ermögli
chen, die Anforderungen in Bezug auf seine künftigen
Investitionen ordnungsgemäß zu bewerten, sollten die

Flughafennutzer verpflichtet sein, dem Flughafenleitungs
organ alle ihre Betriebsprognosen, Entwicklungsprojekte
und spezifischen Erfordernisse und Vorschläge rechtzeitig
mitzuteilen.

(14) Die Flughafenleitungsorgane sollten die Flughafennutzer
über größere Infrastrukturvorhaben unterrichten, da diese
wesentliche Auswirkungen auf die Flughafenentgeltrege
lung oder die Flughafenentgelthöhe haben. Solche Infor
mationen sollten bereitgestellt werden, um die Beobach
tung der Infrastrukturkosten zu ermöglichen, auch im
Hinblick auf die Bereitstellung geeigneter und kosteneffi
zienter Einrichtungen an dem betreffenden Flughafen.

(15) Die Flughafenleitungsorgane sollten Flughafenentgelte er
heben können, die der Infrastruktur und/oder dem ge
botenen Dienstleistungsniveau angemessen sind, da die
Luftfahrtunternehmen ein legitimes Interesse an Dienst
leistungen eines Flughafenleitungsorgans haben, die dem
jeweiligen Verhältnis von Preis und Qualität entsprechen.
Der Zugang zu solchen differenzierten Infrastrukturen
oder Dienstleistungen sollte allen Luftfahrtunternehmen
offen stehen, die diese auf nicht diskriminierende Weise
nutzen möchten. Falls die Nachfrage das Angebot über
steigt, sollte der Zugang auf der Grundlage objektiver und
nicht diskriminierender Kriterien festgelegt werden, die
vom Flughafenleitungsorgan aufzustellen sind. Jede Diffe
renzierung der Flughafenentgelte sollte transparent und
objektiv sein und sich auf eindeutige Kriterien stützen.

(16) Bezüglich des Qualitätsniveaus der für die Flughafenent
gelte erbrachten Leistungen sollten Flughafennutzer und
Flughafenleitungsorgan eine Leistungsvereinbarung tref
fen können. Die Verhandlungen über die Qualität der
für die Flughafenentgelte erbrachten Leistungen könnten
Teil der regelmäßigen Konsultationen sein.

(17) Die verschiedenen Mitgliedstaaten verfügen über verschie
dene Regelungen hinsichtlich der Vorfinanzierung von
Flughafeninvestitionen. In Mitgliedstaaten, in denen die
Vorfinanzierung existiert, sollten die Mitgliedstaaten
oder die Flughafenleitungsorgane sich an die Politik der
ICAO halten und/oder ihre eigenen Schutzmechanismen
schaffen.

(18) Diese Richtlinie sollte den Vertrag, insbesondere dessen
Artikel 81 bis 89, unberührt lassen.

(19) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich gemeinsame
Grundsätze für die Erhebung von Flughafenentgelten
auf Flughäfen der Gemeinschaft festzulegen, auf Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kann, weil Flughafenentgeltregelungen auf nationaler
Ebene nicht gemeinschaftsweit einheitlich aufgestellt wer
den können, und daher wegen seines Umfangs und seiner
Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirkli
chen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Zieles
erforderliche Maß hinaus —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Diese Richtlinie legt gemeinsame Grundsätze für die Er
hebung von Flughafenentgelten auf Flughäfen der Gemeinschaft
fest.

(2) Diese Richtlinie findet Anwendung auf Flughäfen in ei
nem Hoheitsgebiet, auf das der Vertrag anwendbar ist, die für
den gewerblichen Verkehr geöffnet sind und jährlich mehr als 5
Millionen Fluggastbewegungen aufweisen, sowie auf den Flug
hafen mit den meisten Fluggastbewegungen in jedem Mitglied
staat.

(3) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste der Flughä
fen in ihrem Hoheitsgebiet, für die diese Richtlinie gilt. Diese
Liste stützt sich auf Daten der Kommission (Eurostat) und wird
jährlich aktualisiert.

(4) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Gebühren,
die zur Abgeltung von Strecken- und Anflug-/Abflug-Flugsiche
rungsdiensten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 er
hoben werden, oder auf Entgelte, die zur Abgeltung von Boden
abfertigungsdiensten gemäß dem Anhang der Richtlinie
96/67/EG erhoben werden, oder auf Umlagen, die zur Finanzie
rung der Hilfestellungen für behinderte Flugreisende und Flug
reisende mit eingeschränkter Mobilität gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2006 erhoben werden.

(5) Das Recht eines jeden Mitgliedstaats, zusätzliche Regulie
rungsmaßnahmen hinsichtlich eines Flughafenleitungsorgans in
seinem Hoheitsgebiet anzuwenden, die mit dieser Richtlinie oder
anderen einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
nicht unvereinbar sind, wird durch diese Richtlinie nicht be
rührt. Dazu können Maßnahmen der wirtschaftlichen Aufsicht
wie beispielsweise die Genehmigung von Entgeltregelungen
und/oder der Entgelthöhe, einschließlich anreizorientierter Ent
geltregelungen, oder die Festlegung von Preisobergrenzen gehö
ren.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „Flughafen“ jedes speziell für das Landen, Starten und Ma
növrieren von Luftfahrzeugen ausgebaute Gelände, ein
schließlich der für den Luftverkehr und die Dienstleistungen
erforderlichen zugehörigen Einrichtungen, wozu auch die
Einrichtungen für die Abfertigung gewerblicher Flugdienste
gehören;

2. „Flughafenleitungsorgan“ eine Stelle, die nach den nationalen
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder Verträgen — ge

gebenenfalls neben anderen Tätigkeiten — die Aufgabe hat,
die Einrichtungen eines Flughafens oder Flughafennetzes zu
verwalten und zu betreiben, und der die Koordinierung und
Überwachung der Tätigkeiten der verschiedenen Akteure auf
dem betreffenden Flughafen oder in dem betreffenden Flug
hafennetz obliegt;

3. „Flughafennutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die
für die Beförderung von Fluggästen, Post und/oder Fracht auf
dem Luftwege zu oder von dem betreffenden Flughafen ver
antwortlich ist;

4. „Flughafenentgelt“ eine zugunsten des Flughafenleitungsor
gans erhobene und von den Flughafennutzern gezahlte Ab
gabe für die Nutzung der Einrichtungen und Dienstleistun
gen, die ausschließlich vom Flughafenleitungsorgan bereitge
stellt werden und mit Landung, Start, Beleuchtung und Ab
stellen von Luftfahrzeugen sowie mit der Abfertigung von
Fluggästen und Fracht in Zusammenhang stehen;

5. „Flughafennetz“ eine Gruppe von Flughäfen, die von dem
Mitgliedstaat ordnungsgemäß als solches bestellt wurde und
die von ein und demselben Flughafenleitungsorgan betrieben
wird.

Artikel 3

Diskriminierungsverbot

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Flughafenentgelte im Ein
klang mit dem Gemeinschaftsrecht keine Diskriminierung zwi
schen Flughafennutzern beinhalten. Dies steht einer Differenzie
rung der Flughafenentgelte bei Belangen von öffentlichem und
allgemeinem Interesse, einschließlich des Umweltschutzes, je
doch nicht entgegen. Die für diese Differenzierung herangezo
genen Kriterien müssen geeignet, objektiv und transparent sein.

Artikel 4

Flughafennetz

Die Mitgliedstaaten können dem Flughafenleitungsorgan eines
Flughafennetzes gestatten, eine gemeinsame, transparente Flug
hafenentgeltregelung für das gesamte Flughafennetz einzufüh
ren.

Artikel 5

Gemeinsame Entgeltregelung

Nach Unterrichtung der Kommission und im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht können die Mitgliedstaaten einem Flugha
fenleitungsorgan gestatten, eine gemeinsame und transparente
Entgeltregelung auf alle Flughäfen anzuwenden, die dieselbe
Stadt oder denselben Ballungsraum bedienen, sofern jeder Flug
hafen den Transparenzvorschriften nach Artikel 7 in vollem
Umfang genügt.
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Artikel 6

Konsultationen und Rechtsbehelf

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein verbindliches
Verfahren für regelmäßig durchzuführende Konsultationen zwi
schen dem Flughafenleitungsorgan und Flughafennutzern oder
den Vertretern oder Verbänden von Flughafennutzern bezüglich
der Durchführung der Flughafenentgeltregelung, der Höhe der
Flughafenentgelte und gegebenenfalls der Qualität der erbrach
ten Dienstleistungen eingerichtet wird. Sofern in der letzten
Konsultationsrunde nichts anderes vereinbart wurde, finden
diese Konsultationen mindestens einmal jährlich statt. Im Falle
einer mehrjährigen Vereinbarung zwischen dem Flughafenlei
tungsorgan und den Flughafennutzern finden die Konsultatio
nen gemäß den Regelungen der Vereinbarung statt. Die Mit
gliedstaaten sind jedoch berechtigt, häufigere Konsultationen
zu verlangen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Änderungen der
Flughafenentgeltregelung oder der Flughafenentgelthöhe, wann
immer möglich, im Einvernehmen zwischen dem Flughafenlei
tungsorgan und den Flughafennutzern vorgenommen werden.
Zu diesem Zweck legt das Flughafenleitungsorgan Vorschläge
zur Änderung der Flughafenentgeltregelung oder der Höhe der
Flughafenentgelte den Flughafennutzern, zusammen mit einer
Begründung der vorgeschlagenen Änderungen, spätestens vier
Monate vor deren Inkrafttreten vor, es sei denn, es sind außer
gewöhnliche Umstände gegeben, die gegenüber den Flughafen
nutzern zu rechtfertigen sind. Das Flughafenleitungsorgan kon
sultiert die Flughafennutzer zu den vorgeschlagenen Änderun
gen und berücksichtigt deren Ansichten vor einer Beschlussfas
sung. Das Flughafenleitungsorgan veröffentlicht seinen Beschluss
oder seine Empfehlung grundsätzlich spätestens zwei Monate
vor dessen bzw. deren Inkrafttreten. Das Flughafenleitungsorgan
begründet seinen Beschluss unter Bezugnahme auf die Ansich
ten der Flughafennutzer, falls zwischen ihm und den Flughafen
nutzern kein Einvernehmen über die vorgeschlagenen Änderun
gen erzielt wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Uneinigkeit
über eine Entscheidung des Flughafenleitungsorgans zu Flugha
fenentgelten jede Partei die unabhängige Aufsichtsbehörde ge
mäß Artikel 11 anrufen kann, die die Begründung für die Än
derung der Flughafenentgeltregelung oder der Flughafenentgelt
höhe prüft.

(4) Eine vom Flughafenleitungsorgan beschlossene Änderung
der Flughafenentgeltregelung oder der Flughafenentgelthöhe, mit
der die unabhängige Aufsichtsbehörde befasst wurde, darf erst
in Kraft treten, nachdem diese Behörde die Angelegenheit ge
prüft hat. Die unabhängige Aufsichtsbehörde trifft innerhalb
von vier Wochen, nachdem sie damit befasst wurde, eine vor
läufige Entscheidung über das Inkrafttreten der Flughafenentgelt
änderung, es sei denn, die endgültige Entscheidung kann inner
halb derselben Frist getroffen werden.

(5) Ein Mitgliedstaat kann entscheiden, die Absätze 3 und 4
in Bezug auf Änderungen der Höhe oder der Struktur der Flug

hafenentgelte an denjenigen Flughäfen nicht anzuwenden, für
welche:

a) die nationalen Rechtsvorschriften ein obligatorisches Verfah
ren vorsehen, nach dem Flughafenentgelte oder deren maxi
male Höhe von der unabhängigen Aufsichtsbehörde festge
legt oder gebilligt werden, oder

b) die nationalen Rechtsvorschriften ein obligatorisches Verfah
ren vorsehen, nach dem die unabhängige Aufsichtsbehörde
regelmäßig oder auf Ersuchen der betroffenen Parteien unter
sucht, ob solche Flughäfen wirksamem Wettbewerb unter
liegen. Wenn es auf der Grundlage einer solchen Untersu
chung gerechtfertigt ist, entscheiden die Mitgliedstaaten, dass
die Flughafenentgelte oder deren maximale Höhe von der
unabhängigen Aufsichtsbehörde festgelegt oder gebilligt wer
den. Diese Entscheidung findet so lange Anwendung, wie
dies auf der Grundlage der von dieser Behörde durchgeführ
ten Untersuchung notwendig ist.

Die von einem Mitgliedstaat für die Zwecke dieses Absatzes
angewandten Verfahren, Voraussetzungen und Kriterien müssen
geeignet, objektiv, nichtdiskriminierend und transparent sein.

Artikel 7

Transparenz

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Flughafenlei
tungsorgan jedem Flughafennutzer oder den Vertretern oder
Verbänden der Flughafennutzer immer dann, wenn Konsultatio
nen nach Artikel 6 Absatz 1 durchzuführen sind, Informationen
über die Komponenten bereitstellt, die der Festlegung der Flug
hafenentgeltregelung oder der Höhe aller Entgelte zugrunde lie
gen, die an jedem Flughafen vom Flughafenleitungsorgan erho
ben werden. Diese Informationen müssen mindestens Folgendes
umfassen:

a) ein Verzeichnis der verschiedenen Dienstleistungen und Inf
rastrukturen, die im Gegenzug für das erhobene Flughafe
nentgelt bereitgestellt werden;

b) die für die Flughafenentgeltfestsetzung verwendete Methode;

c) die Gesamtkostenstruktur hinsichtlich der Einrichtungen und
Dienstleistungen, auf die sich die Flughafenentgelte beziehen;

d) die Erträge der verschiedenen Entgelte und Gesamtkosten der
damit finanzierten Dienstleistungen;

e) jegliche Finanzierung durch die öffentliche Hand von Ein
richtungen und Dienstleistungen, auf die sich die Flughafe
nentgelte beziehen;

f) die voraussichtliche Entwicklung der Entgelte, des Verkehrs
aufkommens und beabsichtigter Investitionen am Flughafen;

g) die tatsächliche Nutzung der Infrastruktur und Gerätschaften
des Flughafens in einem bestimmten Zeitraum und
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h) das absehbare Ergebnis geplanter größerer Investitionen hin
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Flughafenkapazität.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Flughafennut
zer dem Flughafenleitungsorgan vor jeder Konsultation nach
Artikel 6 Absatz 1 insbesondere folgende Informationen liefern:

a) voraussichtliches Verkehrsaufkommen,

b) voraussichtliche Zusammensetzung und beabsichtigter Ein
satz ihrer Flotte,

c) geplante Ausweitung ihrer Tätigkeit auf dem betreffenden
Flughafen und

d) Anforderungen an den betreffenden Flughafen.

(3) Die aufgrund dieses Artikels übermittelten Informationen
sind vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften als vertrau
lich oder wirtschaftlich schutzwürdig anzusehen und entspre
chend zu behandeln. Im Falle von Flughafenleitungsorganen
börsennotierter Flughäfen sind insbesondere die börsenrechtli
chen Vorgaben zu beachten.

Artikel 8

Neue Infrastruktur

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Flughafenleitungsor
gan die Flughafennutzer konsultiert, bevor die Planung neuer
Infrastrukturvorhaben abgeschlossen wird.

Artikel 9

Qualitätsstandards

(1) Um einen reibungslosen und effizienten Betrieb auf ei
nem Flughafen sicherzustellen, ergreifen die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Maßnahmen, um dem Flughafenleitungsorgan
und den Vertretern oder Verbänden von Flughafennutzern des
betreffenden Flughafens Verhandlungen über den Abschluss ei
ner Leistungsvereinbarung bezüglich der Qualität der am Flug
hafen erbrachten Dienstleistungen zu ermöglichen. Diese Ver
handlungen können Teil der Konsultationen nach Artikel 6 Ab
satz 1 sein.

(2) In solchen Leistungsvereinbarungen ist das Niveau der
vom Flughafenleitungsorgan zu erbringenden Dienstleistungen
so festzulegen, dass der tatsächlichen Flughafenentgeltregelung
oder Flughafenentgelthöhe und dem Niveau der Dienstleistun
gen, auf das die Flughafennutzer im Gegenzug für die Flugha
fenentgelte Anrecht haben, Rechnung getragen wird.

Artikel 10

Differenzierung der Dienstleistungen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah
men, um es dem Flughafenleitungsorgan zu ermöglichen, Qua
lität und Umfang bestimmter Flughafendienstleistungen, Abfer
tigungsgebäude oder Teile von Abfertigungsgebäuden zu variie
ren, um bedarfsgerechte Dienstleistungen erbringen oder ein
besonders zugewiesenes Abfertigungsgebäude oder einen beson
ders zugewiesenen Teil eines Abfertigungsgebäudes bereitstellen
zu können. Die Flughafenentgelthöhe kann entsprechend der

Qualität und dem Umfang dieser Dienstleistungen und ihren
Kosten oder einer anderen objektiven und transparenten Be
gründung differenziert werden. Unbeschadet des Artikels 3
bleibt es den Flughafenleitungsorganen unbenommen, derartige
differenzierte Flughafenentgelte festzusetzen.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah
men, um allen Flughafennutzern, die die bedarfsgerechten
Dienstleistungen oder das besonders zugewiesene Abfertigungs
gebäude oder den besonders zugewiesenen Teil eines Abferti
gungsgebäudes nutzen wollen, Zugang zu diesen Dienstleistun
gen bzw. diesem Abfertigungsgebäude oder Teil eines Abferti
gungsgebäudes zu ermöglichen.

Falls mehr Flughafennutzer Zugang zu den bedarfsgerechten
Dienstleistungen und/oder einem besonders zugewiesenen Ab
fertigungsgebäude oder Teil eines Abfertigungsgebäudes wün
schen, als aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen Zugang er
halten können, ist der Zugang auf der Grundlage geeigneter,
objektiver, transparenter und nicht diskriminierender Kriterien
festzulegen. Diese Kriterien können vom Flughafenleitungsorgan
festgelegt werden, und die Mitgliedstaaten können verlangen,
dass diese Kriterien der Billigung durch die unabhängige Auf
sichtsbehörde bedürfen.

Artikel 11

Unabhängige Aufsichtsbehörde

(1) Die Mitgliedstaaten bestellen oder schaffen eine unabhän
gige Behörde als ihre unabhängige nationale Aufsichtsbehörde,
um die ordnungsgemäße Anwendung der zur Umsetzung dieser
Richtlinie ergriffenen Maßnahmen zu gewährleisten und min
destens die nach Artikel 6 zugewiesenen Aufgaben zu überneh
men. Diese Behörde kann dieselbe sein, die von einem Mitglied
staat mit der Anwendung der zusätzlichen Regulierungsmaß
nahmen nach Artikel 1 Absatz 5 betraut ist, einschließlich der
Genehmigung der Flughafenentgeltregelung und/oder Flugha
fenentgelthöhe, sofern sie die Anforderungen von Absatz 3
des vorliegenden Artikels erfüllt.

(2) Diese Richtlinie hindert die unabhängige Aufsichtsbe
hörde nicht daran, im Einklang mit den nationalen Rechtsvor
schriften unter ihrer Aufsicht und vollen Verantwortung die
Durchführung dieser Richtlinie an andere unabhängige Auf
sichtsbehörden zu delegieren, wenn die Durchführung nach glei
chen Standards geschieht.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der
unabhängigen Aufsichtsbehörde, indem sie deren rechtliche
Trennung von und funktionale Unabhängigkeit gegenüber Flug
hafenleitungsorganen und Luftfahrtunternehmen sicherstellen.
Mitgliedstaaten, die weiterhin an Flughäfen, Flughafenleitungs
organen oder Luftfahrtunternehmen beteiligt sind oder Flugha
fenleitungsorgane oder Luftfahrtunternehmen kontrollieren, stel
len sicher, dass die Funktionen, die mit dem Eigentum oder der
Kontrolle in Zusammenhang stehen, nicht der unabhängigen
Aufsichtsbehörde übertragen werden. Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass die unabhängige Aufsichtsbehörde ihre Befugnisse
unparteiisch und transparent ausübt.
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(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Namen und
Anschrift der unabhängigen Aufsichtsbehörde und die ihr über
tragenen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die Maßnahmen
mit, mit denen die Einhaltung von Absatz 3 sichergestellt wird.

(5) Die Mitgliedstaaten können einen Mechanismus zur Fi
nanzierung der unabhängigen Aufsichtsbehörde schaffen, der
auch die Erhebung einer Gebühr bei Flughafennutzern und Flug
hafenleitungsorganen umfassen kann.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen in Bezug auf die in Artikel 6
Absatz 3 genannten Streitfälle sicher, dass Maßnahmen ergriffen
werden, um

a) ein Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zwischen dem
Flughafenleitungsorgan und den Flughafennutzern einzufüh
ren;

b) die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen die unab
hängige Aufsichtsbehörde mit einem Streitfall befasst werden
kann. Die unabhängige Aufsichtsbehörde weist insbesondere
Beschwerden zurück, die sie als nicht ordnungsgemäß be
gründet oder unzureichend belegt erachtet;

c) die Kriterien festzulegen, die bei der lösungsorientierten
Würdigung der Streitfälle zugrunde gelegt werden.

Diese Verfahren, Voraussetzungen und Kriterien müssen nicht
diskriminierend, transparent und objektiv sein.

(7) Im Rahmen ihrer Untersuchung nach Artikel 6, ob eine
Änderung der Flughafenentgeltregelung oder der Flughafenent
gelthöhe begründet ist, ist der unabhängigen Aufsichtsbehörde
Zugang zu erforderlichen Informationen der betroffenen Par
teien zu gewähren; sie ist ferner gehalten, die betroffenen Par
teien vor einer Entscheidung zu hören. Unbeschadet des Artikels
6 Absatz 4 ergeht ihre endgültige Entscheidung so rasch wie
möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Monaten, nach
dem sie damit befasst wurde. Diese Frist kann in ordnungsge
mäß begründeten Ausnahmefällen um zwei Monate verlängert
werden. Die Entscheidungen der unabhängigen Aufsichtsbe
hörde sind verbindlich, unbeschadet einer parlamentarischen
oder gerichtlichen Überprüfung entsprechend den einschlägigen
Regelungen in den Mitgliedstaaten.

(8) Die unabhängige Aufsichtsbehörde veröffentlicht einen
Jahresbericht über ihre Tätigkeit.

Artikel 12

Berichterstattung und Überarbeitung

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 15. März 2013 einen Bericht über die An
wendung dieser Richtlinie, in dem sie die Fortschritte im Hin
blick auf das Ziel dieser Richtlinie bewertet, sowie gegebenen
falls geeignete Vorschläge vor.

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten bei der
Durchführung dieser Richtlinie und insbesondere bei der Ein
holung von Informationen für den in Absatz 1 genannten Be
richt zusammen.

Artikel 13

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 15. März 2011 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 14

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 15

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 11. März 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. VONDRA
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